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87.

(Übersetzung)

INTER-AMERIKANISCHE
ENTWICKLUNGSBANK
RESOLUTION AG-9/77

ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN FÜR
DIE WAHL DER EXEKUTIVDIREKTO-

REN

Nachdem das Komitee des Gouverneursrates
gemäß Resolution AG-7/77 den von den Gouver-
neuren von Barbados, Guyana, Jamaika und
Trinidad und Tobago vorgelegten Vorschlag be-
treffend die Möglichkeit, die Zahl der Exekutiv-
direktoren zu erhöhen, damit diese Länder
gemeinsam durch einen Exekutivdirektor ver-
treten werden können, geprüft hat und

das Komitee des Gouverneursrates in An-
betracht der besonderen Situation dieser Staaten
und jener anderen Staaten, die sich der integrier-
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ten karibischen regionalen Gruppe anschließen
wollen sowie des Berichtes des Exekutivdirek-
toriums in den Dokumenten CA-99 und CA-99-1
dem Gouverneursrat empfohlen hat, die Zahl
der von den in der Entwicklung befindlichen
regionalen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 3 (d)
der Vorschriften für die Wahl der Exekutiv-
direktoren zu wählenden Exekutivdirektoren um
eins zu erhöhen,

beschließt der Gouverneursrat die folgenden
Änderungen der Vorschriften für die Wahl der
Exekutivdirektoren:

1. Die Einleitung von Abschnitt 3 hat zu
lauten:

„Die Gouverneure der in der Entwicklung
befindlichen regionalen Mitgliedstaaten wählen
acht Exekutivdirektoren gemäß den folgenden
Bestimmungen:"

2. Abschnitt 3, Absatz (d) hat zu lauten:

„Sodann wählen die Gouverneure, deren Stim-
men für keinen der nach Buchstaben (c) gewählten
Direktoren abgegeben worden sind, drei Exe-
kutivdirektoren, wobei nur die Staaten Kandida-
ten aufstellen können und stimmberechtigt sind,
die jeder nur höchstens zweieinhalb vom Hundert
(2V2 v. H.) der in Frage kommenden Gesamt-
stimmenzahl innehaben. Als gewählt gelten die
drei Kandidaten, die die meisten Stimmen er-
halten, sofern ein Kandidat die Stimmen von
mindestens vier Staaten und jeder der beiden
anderen Kandidaten die Stimmen von nicht
weniger als drei Staaten erhält. Es finden so
viele Wahlgänge statt, wie zur Erreichung dieses
Ergebnisses erforderlich sind."

3. Abschnitt 8, Absatz (a) hat zu lauten:

„Die Wahl besteht aus vier getrennten Phasen.
Der Exekutivdirektor, auf den in Abschnitt 2
dieser Vorschriften Bezug genommen ist, wird in
der ersten Phase gewählt. Die fünf Direktoren,
auf die in Abschnitt 3 Buchstabe (c) Bezug ge-
nommen ist, werden in der zweiten Phase ge-
wählt, die drei Direktoren, auf die in Abschnitt 3
Buchstabe (d) Bezug genommen ist, in der dritten
und die zwei Direktoren, auf die in Abschnitt 4
Bezug genommen ist, in der vierten."

(Angenommen am 3. November 1977)

Die vorstehende Änderung tritt gemäß Art. XII Buchstabe (c) des Übereinkommens zur
Errichtung der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank (BGBl. Nr. 174/1977, in der Fassung
der Kundmachung BGBl. Nr. 352/1977) am 3. Feber 1978 in Kraft.
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8 8 . Vereinbarung vom 10. Mai 1977
bzw. 20. Juni 1977 zur Ergänzung des
Vertrages vom 31. Mai 1967 über die zoll-
und paßrechtlichen Fragen, die sich an
der österreichisch-deutschen Grenze bei
Staustufen und Grenzbrücken ergeben *)

DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Wien, den 10. Mai 1977

Herr Bundesminister,

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezug-
nahme auf Artikel 1 Absatz 3 des Vertrages
vom 31. Mai 1967 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich über
zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an der
deutsch-österreichischen Grenze bei Staustufen
und Grenzbrücken ergeben, folgende Verein-
barung vorzuschlagen:

Das Verzeichnis der Grenzbrücken (Abschnitt II
der Anlage I zum Vertrag) wird wie folgt ergänzt:

Nach der Grenzbrücke unter Nr. 2 wird aufge-
nommen :

„2 a. Autobahnbrücke über die Leiblach bei
Hörbranz".

Falls sich die österreichische Bundesregierung
mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt,
schlage ich vor, daß diese Note und die entspre-
chende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Ver-
einbarung zwischen unseren beiden Regierungen
bilden, die sechzig Tage nach dem Zeitpunkt
in Kraft tritt, nachdem die Regierungen einander
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
gegeben sind.

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die
Versicherung meiner ausgezeichneten Hochach-
tung.

Grabert m. p.

Seiner Exzellenz
dem Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten
Herrn Dr. Willibald Pahr

Ballhausplatz 2
Wien

DER BUNDESMINISTER FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
Zl. 22.25.27/12-IV.2/77

Wien, am 20. Juni 1977

Herr Botschafter,

ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note
vom 10. Mai 1977 zu bestätigen, die folgenden
Wortlaut hat:

„ich beehre mich, Ihnen im Namen der Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland unter
Bezugnahme auf Artikel 1 Absatz 3 des Vertrages
vom 31. Mai 1967 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich über
zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an der
deutsch-österreichischen Grenze bei Staustufen
und Grenzbrücken ergeben, folgende Verein-
barung vorzuschlagen:

Das Verzeichnis der Grenzbrücken (Abschnitt II
der Anlage I zum Vertrag) wird wie folgt er-
gänzt :

Nach der Grenzbrücke unter Nr. 2 wird auf-
genommen :

„2 a. Autobahnbrücke über die Leiblach bei
Hörbranz".

Falls sich die österreichische Bundesregierung
mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt,
schlage ich vor, daß diese Note und die entspre-
chende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Ver-
einbarung zwischen unseren beiden Regierungen
bilden, die sechzig Tage nach dem Zeitpunkt in
Kraft tritt, nachdem die Regierungen einander
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
gegeben sind."

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die
Österreichische Bundesregierung damit einver-
standen ist, daß Ihre Note und diese Antwortnote
eine Vereinbarung unserer beiden Regierungen
bilden, die sechzig Tage nach dem Zeitpunkt in
Kraft tritt, nachdem die Regierungen einander
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
gegeben sind.

Empfangen Sie, Herr Botschafter, die Ver-
sicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Pahr m. p.
S. E.
Herrn
Horst Grabert
ao. und bev. Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland
Wien

Die im vorletzten Absatz der Eröffnungsnote vorgesehenen Mitteilungen sind am 20. Dezem-
ber 1977 erfolgt; die vorstehende Vereinbarung tritt daher am 18. Feber 1978 in Kraft.

Kreisky

*) In der Fassung der Kundmachungen BGBl. Nr. 339/1970, 383/1971, 427/1973 und 493/1977.
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89 .

(Übersetzung)

A b k o m m e n

zwischen dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie und dem Bundes-
minister für Finanzen der Republik Öster-
reich und der Republik Rwanda über die An-
erkennung von Zeugnissen über den Ur-
sprung und die handwerkliche Herstellung
von Waren zum Zwecke der zollfreien oder

zollermäßigten Einfuhr nach Österreich

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie und der Bundesminister für Finanzen
der Republik Österreich einerseits und die Re-
gierung der Republik Rwanda andererseits sind
wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Der Minister für Finanzen und Wirtschaft be-
stätigt, daß zur Ausstellung von Zeugnissen über
den Ursprung und die handwerkliche Herstel-
lung von Waren zum Zwecke der zollfreien oder
zollermäßigten Einfuhr nach Österreich folgende
Stelle ermächtigt ist:

Service des Douanes, c/o Ministère des Finan-
ces et de l'Economie, B.P. 718, Kigali.

Artikel 2

(1) Die Zeugnisse über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung entsprechen — vor-
behaltlich der Bestimmungen des Abs. 2 — nach
Inhalt und Form dem für Zwecke des Allge-
meinen Präferenzsystems verwendeten Form-
blatt A.

(2) Die Zeugnisse enthalten folgende zusätz-
liche Feststellungen:

a) Zusätzliche Erklärung des Ausführers (in
Spalte 7 des genannten Formblattes):
„Alle oben genannten Waren sind hand-
werklich hergestellte Waren."

b) Bescheinigung der im Artikel 1 genannten
ermächtigten Stelle (in Spalte 4 des ge-
nannten Formblattes):
„Hiemit wird auf Grund der durchgeführ-
ten Kontrollen bescheinigt, daß die in die-
sem Zeugnis beschriebenen Waren hand-
werklich hergestellte Waren gemäß dem
Abkommen zwischen Österreich und
Rwanda sind.
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Hand oder nur unter Verwendung von aus-
schließlich durch Hand- oder Fußantrieb bedien-
ten Maschinen oder Geräten hergestellt worden
sind. Die Verwendung von maschinell erzeugten
Rohmaterialien schließt grundsätzlich handwerk-
lich hergestellte Waren von den nach österreichi-
schem Recht eingeräumten Begünstigungen nicht
aus.

Artikel 3

Der Minister für Finanzen und Wirtschaft
der Republik Rwanda wird jede Änderung be-
züglich des im Artikel 1 genannten „Service
des Douanes, c/o Ministère des Finances et de
l'Economie, B.P. 718, Kigali" dem Bundes-
minister für Finanzen der Republik Österreich
bakanntgeben.

Artikel 4

Der Minister für Finanzen und Wirtschaft
der Republik Rwanda leistet bei der Prüfung
der Echtheit und Ordnungsmäßigkeit der Zeug-
nisse den österreichischen Behörden über deren
Ersuchen Verwaltungshilfe.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt zehn Wochen nach
Unterzeichnung in Kraft; es wird auf die Dauer
von zwei Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, so-
fern sie nicht durch eine der Vertragsparteien
sechs Monate vor Ablauf der Frist schriftlich auf
diplomatischem Weg gekündigt wird.

GESCHEHEN in zwei Urschriften in franzö-
sischer Sprache.

Für den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Dr. Rudolf Willenpart
Ministerialrat

Für den Bundesminister für Finanzen der Re-
publik Österreich:

Dr. Franz Manhart
Ministerialrat

Für die Republik Rwanda:

Ntirugirimbabazi Denis

Der Minister für Finanzen und Wirtschaft

Wien, am 27. Jänner 1977

Kigali, am 10. Oktober 1977

Das vorstehende Abkommen ist gemäß seinem Art. 5 am 19. Dezember 1977 in Kraft
getreten.

Kreisky
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90. Notenwechsel über die Ausdehnung des Vertrages zwischen dem Vereinigten König-
reich von Großbritannien und Nordirland und der Republik Österreich über die gegensei-
tige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Han-

delssachen auf Hongkong

(Übersetzung)
BRITISCHE BOTSCHAFT

WIEN

Vom: Botschafter Ihrer Britischen Majestät in
Wien, Herrn H. T. Morgan C.M.G.

Exzellenz!

Ich beehre mich, auf den Vertrag zwischen
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien
und Nordirland und der Republik Österreich
über die gegenseitige Anerkennung und Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen, unterzeichnet am 14. Juli
1961 in Wien, in der Fassung des in London
am 6. März 1970 unterzeichneten Protokolls,
Bezug zu nehmen.

Auf Weisung des Principal Secretary of State
for Foreign and Commenwealth Affairs Ihrer
Majestät teile ich Ihnen mit, daß das Vereinigte
Königreich den Anwendungsbereich des genann-
ten Vertrages in seiner jetzigen Fassung gemäß
Artikel XIII auf Hongkong auszudehnen beab-
sichtigt. Absatz 2 dieses Artikels bestimmt, daß,
ehe dies geschehen kann, das Einvernehmen
zwischen den Hohen Vertragschließenden Par-
teien über die Gerichte des betreffenden Gebietes
herzustellen ist, die im Sinne dieses Vertrages als
„obere Gerichte" anzusehen sind, und über die
Gerichte, bei denen der Antrag auf Registrierung
einer Entscheidung gestellt werden kann.

Ich beehre mich daher vorzuschlagen, daß
im Sinne des Vertrages folgende Gerichte, und
zwar:

a) der „Supreme Court of Judicature" von
Hongkong (Court of Appeal and High
Court of Justice);

b) Ihre Majestät nach Anhörung des Kron-
rates bei der Entscheidung über Berufun-
gen gegen Urteile des „Supreme Court of
Judicature" von Hongkong als „obere
Gerichte" anzusehen sind, und daß der
„High Court of Justice" von Hongkong
das Gericht sein soll, bei dem der Antrag
auf Registrierung einer Entscheidung ge-
stellt werden kann. Ich möchte erklären,
daß in bestimmten Fällen Berufungen vom
„Supreme Court of Judicature" von Hong-
kong an Ihre Majestät nach Anhörung
des Kronrates zulässig sind, die diese
Appellationsgerichtsbarkeit auf Vorschlag
des „Judicial Committee" ausübt.

Wenn der vorgenannte Vorschlag für die
Republik Österreich annehmbar ist, beehre ich
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mich vorzuschlagen, daß diese Note und die
diesbezügliche Antwort Eurer Exzellenz das Ein-
vernehmen herstellt, das im Artikel XIII Ab-
satz 2 des Vertrages vorgesehen ist, soweit das
Gebiet von Hongkong betroffen ist.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen,
Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu erneuern.

H.T. Morgan

Wien, am 21. November 1977

S.E. Dr. Willibald P a h r
Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten der Republik
Österreich

(Übersetzung)
Der Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten

Wien, am 21. November 1977

Exzellenz!
Ich beehre mich, den Empfang der Note Eurer

Exzellenz vom 21. November 1977 zu bestätigen,
die wie folgt lautet:

„Ich beehre mich, auf (es folgt
der weitere Text der Übersetzung der britischen
Eröffnungsnote in deutscher Sprache)
ausübt."

Da der vorgenannte Vorschlag für die Republik
Österreich annehmbar ist, sollen die Note Eurer
Exzellenz und diese Antwortnote das Einver-
nehmen gemäß Artikel XIII Absatz 2 des Ver-
trages bezüglich des Gebietes von Hongkong
darstellen.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen,
Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu erneuern.

Willibald Pahr

S.E. Herrn H. T. Morgan, C.M.G.

Botschafter Ihrer Britischen
Majestät in Wien

Die Britische Botschaft Wien teilte gemäß Art. XIII Abs. 1 des Vertrages zwischen der
Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland über
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (BGBl. Nr. 224/1962, in der Fassung des Protokolls BGBl. Nr. 453/1971) am
21. November 1977 mit, den genannten Vertrag auf Hongkong auszudehnen; die Ausdehnung
tritt am 21. Feber 1978 in Kraft.
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